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Partikularnorm Nr. 2  
der Deutschen Bischofskonferenz 

zu c. 236 CIC 
Ausbildung der Ständigen Diakone 

 

1. Männer, die den Ständigen Diakonat anstreben, haben sich einer dreijährigen Ausbildungszeit 
zu unterziehen; nach mehrjähriger hauptberuflicher Tätigkeit in einem pastoralen Dienst kann 
die Ausbildungszeit bis auf zwei Jahre verringert werden. 

2. Junge Anwärter auf den Ständigen Diakonat, die sich zur Ehelosigkeit verpflichten wollen, ha-
ben während der Ausbildungszeit wenigstens drei Jahre lang in einem vom Diözesanbischof be-
stimmten Haus zu wohnen, wenn der Diözesanbischof aus schwerwiegenden Gründen nicht an-
deres bestimmt. 

3. Die Ausbildung der Ständigen Diakone erfolgt gemäß der „Rahmenordnung für Ständige Dia-
kone in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland“ in der jeweils geltenden Fassung. 

 

Fulda, den 22. September 1992, 23. September 1993 und 26. September 1995. 

Rekognosziert mit Dekret der Bischofskongregation vom 16. Mai 1995 und 12. September 1995. 

Die Partikularnormen erhalten für den Bereich der Deutschen Bischofskonferenz am 1. Januar 1996 
ihre Rechtskraft. Gleichzeitig verlieren die von der Deutschen und von der Berliner Bischofskonferenz 
zu denselben Canones erlassenen Partikularnormen ihre Geltung. 

Bonn / Mainz, den 5. Oktober 1995 

+ Karl Lehmann 

Bischof von Mainz, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 

 

 


